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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

VERORDNUNGEN

VERORDNUNG (EG) Nr. 1163/2007 DER KOMMISSION

vom 4. Oktober 2007

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen zur
Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der Kom-
mission festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen
Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien sind in der
Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in ihrem Anhang
angeführten Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 5. Oktober 2007 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 4. Oktober 2007

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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(1) ABl. L 337 vom 24.12.1994, S. 66. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 756/2007 (ABl. L 172 vom
30.6.2007, S. 41).



ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 4. Oktober 2007 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrpreis

0702 00 00 MK 35,2
TR 108,9
XS 28,3
ZZ 57,5

0707 00 05 EG 135,3
JO 151,2
TR 109,7
ZZ 132,1

0709 90 70 JO 139,2
TR 116,2
ZZ 127,7

0805 50 10 AR 82,7
TR 72,9
UY 83,4
ZA 59,1
ZZ 74,5

0806 10 10 BR 275,6
IL 284,6
MK 32,4
TR 112,3
US 222,2
ZZ 185,4

0808 10 80 AR 87,7
AU 138,9
BR 45,1
CL 80,0
NZ 89,8
US 97,1
ZA 82,3
ZZ 88,7

0808 20 50 CN 69,7
TR 124,6
ZA 65,4
ZZ 86,6

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code
„ZZ“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1164/2007 DER KOMMISSION

vom 4. Oktober 2007

zur Eintragung einer Bezeichnung in das Verzeichnis der geschützten Ursprungsbezeichnungen und
der geschützten geografischen Angaben (Holsteiner Karpfen (g.g.A.))

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom
20. März 2006 zum Schutz von geografischen Angaben und
Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmit-
tel (1), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 4 Unterabsatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Antrag Deutschlands auf Eintragung der Bezeichnung
„Holsteiner Karpfen“ wurde gemäß Artikel 6 Absatz 2
Unterabsatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 und
in Anwendung des Artikels 17 Absatz 2 der genannten
Verordnung im Amtsblatt der Europäischen Union (2) ver-
öffentlicht.

(2) Bei der Kommission ging ein Einspruch gemäß Artikel 7
der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 ein. Da der Ein-
spruch inzwischen zurückgezogen worden ist, sollte diese
Bezeichnung eingetragen werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die im Anhang dieser Verordnung genannte Bezeichnung wird
eingetragen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 4. Oktober 2007

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 93 vom 31.3.2006, S. 12. Verordnung geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1791/2006 (ABl. L 363 vom 20.12.2006,
S. 1).

(2) ABl. C 306 vom 15.12.2006, S. 9.

ANHANG

Für den menschlichen Verzehr bestimmte Erzeugnisse gemäß Anhang I des Vertrags:

Klasse 1.7. Fisch, Muscheln, Schalentiere, frisch und Erzeugnisse daraus

DEUTSCHLAND

Holsteiner Karpfen (g.g.A.)
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RICHTLINIEN

RICHTLINIE 2007/62/EG DER KOMMISSION

vom 4. Oktober 2007

zur Änderung bestimmter Anhänge der Richtlinien 86/362/EWG und 90/642/EWG des Rates
bezüglich der dort festgesetzten Rückstandshöchstgehalte für Bifenazat, Pethoxamid, Pyrimethanil

und Rimsulfuron

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 86/362/EWG des Rates vom 24. Juli
1986 über die Festsetzung von Höchstgehalten an Rückständen
von Schädlingsbekämpfungsmitteln auf und in Getreide (1), ins-
besondere auf Artikel 10,

gestützt auf die Richtlinie 90/642/EWG des Rates vom
27. November 1990 über die Festsetzung von Höchstgehalten
an Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln auf und in
bestimmten Erzeugnissen pflanzlichen Ursprungs, einschließlich
Obst und Gemüse (2), insbesondere auf Artikel 7,

gestützt auf die Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli
1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (3),
insbesondere auf Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe f,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Wirkstoffe Pyrimethanil, Pethoxamid, Bifenazat und
Rimsulfuron wurden mit den Richtlinien 2006/74/EG (4),
2006/41/EG (5), 2005/58/EG (6) und 2006/39/EG (7) der
Kommission in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG
aufgenommen.

(2) Die Aufnahme der betreffenden Wirkstoffe in Anhang I
der Richtlinie 91/414/EWG stützte sich auf die Bewer-
tung der Informationen über die vorgeschlagene Anwen-
dung. Einige Mitgliedstaaten haben gemäß Artikel 4 Ab-
satz 1 Buchstabe f der genannten Richtlinie Informatio-

nen zu dieser Anwendung übermittelt. Diese Informatio-
nen wurden geprüft und für ausreichend befunden, um
bestimmte Rückstandshöchstgehalte festsetzen zu kön-
nen.

(3) Gibt es weder einen gemeinschaftlichen Rückstands-
höchstgehalt noch einen vorläufigen Rückstandshöchstge-
halt, so müssen die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 4 Ab-
satz 1 Buchstabe f der Richtlinie 91/414/EWG einen vor-
läufigen nationalen Rückstandshöchstgehalt festsetzen,
bevor Pflanzenschutzmittel, die den betreffenden Wirk-
stoff enthalten, zugelassen werden dürfen.

(4) Die gemeinschaftlichen Rückstandshöchstgehalte und die
vom Codex Alimentarius empfohlenen Gehalte werden
nach ähnlichen Verfahren festgesetzt und bewertet. Der
Codex enthält eine Reihe von Rückstandshöchstgehalten
für Bifenazat. Die auf den Codex-Höchstgehalten beru-
henden Rückstandshöchstgehalte wurden vor dem Hin-
tergrund der Gefahr für die Verbraucher bewertet. Bei
Zugrundelegung der toxikologischen Endpunkte, die auf
den der Kommission vorliegenden Studien basieren, wur-
den keine Risiken festgestellt.

(5) In den Prüfberichten der Kommission, die im Hinblick
auf die Aufnahme der betreffenden Wirkstoffe in Anhang
I der Richtlinie 91/414/EWG erstellt wurden, wurden die
zulässige Tagesdosis (Acceptable Daily Intake — ADI)
und, soweit erforderlich, die akute Referenzdosis (Acute
Reference Dose — ARfD) für diese Wirkstoffe festgesetzt.
Die Verbraucherexposition bei Aufnahme von Lebensmit-
teln, die mit den betreffenden Wirkstoffen behandelt
wurden, wurde nach Gemeinschaftsmethoden geprüft.
Ferner wurde den von der Weltgesundheitsorganisation
veröffentlichten Leitlinien (8) und der Stellungnahme des
Wissenschaftlichen Ausschusses „Pflanzen“ (9) zur ange-
wandten Methode Rechnung getragen. Es wurde der
Schluss gezogen, dass die vorgeschlagenen Rückstands-
höchstgehalte nicht zu einer Überschreitung dieser ADI
oder ARfD führen werden.
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(1) ABl. L 221 vom 7.8.1986, S. 37. Richtlinie zuletzt geändert durch
die Richtlinie 2007/57/EG der Kommission (ABl. L 243 vom
18.9.2007, S. 61).

(2) ABl. L 350 vom 14.12.1990, S. 71. Richtlinie zuletzt geändert durch
die Richtlinie 2007/57/EG.

(3) ABl. L 230 vom 19.8.1991, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert durch
die Richtlinie 2007/52/EG der Kommission (ABl. L 214 vom
17.8.2007, S. 3).

(4) ABl. L 235 vom 30.8.2006, S. 17.
(5) ABl. L 187 vom 8.7.2006, S. 24.
(6) ABl. L 246 vom 22.9.2005, S. 17.
(7) ABl. L 104 vom 13.4.2006, S. 30.

(8) „Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues“ (über-
arbeitete Fassung), erstellt vom GEMS/Food Programme in Zusam-
menarbeit mit dem Codex Committee on Pesticide Residues, ver-
öffentlicht von der Weltgesundheitsorganisation 1997 (WHO/FSF/
FOS/97.7).

(9) Stellungnahme zu Fragen im Zusammenhang mit der Änderung der
Anhänge der Richtlinien 86/362/EWG, 86/363/EWG und
90/642/EWG des Rates (vom SCP am 14. Juli 1998 abgegeben)
(http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).



(6) Um einen angemessenen Schutz der Verbraucher vor
Rückständen zu gewährleisten, die sich aus nicht zulässi-
gen Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln ergeben,
ist es ratsam, für die betreffenden Erzeugnis/Schädlings-
bekämpfungsmittel-Kombinationen die jeweilige untere
analytische Bestimmungsgrenze als vorläufigen Rück-
standshöchstgehalt festzusetzen.

(7) Die Festsetzung solcher vorläufigen Rückstandshöchstge-
halte auf Gemeinschaftsebene hindert die Mitgliedstaaten
jedoch nicht daran, gemäß Artikel 4 Absatz 1
Buchstabe f der Richtlinie 91/414/EWG und gemäß An-
hang VI derselben Richtlinie vorläufige Rückstands-
höchstgehalte für die betreffenden Stoffe festzusetzen.
Ein Zeitraum von vier Jahren dürfte für die Zulassung
weiterer Anwendungszwecke dieser Stoffe ausreichend
sein. Danach sollten die vorläufigen Rückstandshöchstge-
halte endgültig werden.

(8) Daher müssen die in den Anhängen der Richtlinien
86/362/EWG und 90/642/EWG festgesetzten Rück-
standshöchstgehalte geändert werden, um eine ordnungs-
gemäße Überwachung und Kontrolle des Anwendungs-
verbots zu ermöglichen und die Verbraucher zu schüt-
zen.

(9) Die Richtlinien 86/362/EWG und 90/642/EWG sollten
entsprechend geändert werden.

(10) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang II der Richtlinie 86/362/EWG wird entsprechend An-
hang I der vorliegenden Richtlinie geändert.

Artikel 2

Anhang II der Richtlinie 90/642/EWG wird entsprechend An-
hang II der vorliegenden Richtlinie geändert.

Artikel 3

Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen spätestens am
5. April 2008 die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie teilen der
Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Rechtsvorschrif-
ten mit und fügen eine Entsprechungstabelle dieser Rechtsvor-
schriften und der vorliegenden Richtlinie bei.

Sie wenden diese Vorschriften ab 6. April 2008 an.

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den
Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen
Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten
regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

Artikel 4

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 5

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 4. Oktober 2007

Für die Kommission
Markos KYPRIANOU

Mitglied der Kommission
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ANHANG I

In Anhang II Teil A der Richtlinie 86/362/EWG werden die folgenden Einträge zu Bifenazat, Pethoxamid, Pyrimethanil
und Rimsulfuron eingefügt:

„Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln Höchstgehalt (mg/kg)

Bifenazat 0,01 (*) (p)
GETREIDE

Pethoxamid 0,01 (*) (p)
GETREIDE

Pyrimethanil 0,05 (*) (p)
GETREIDE

Rimsulfuron 0,05 (*) (p)
GETREIDE

(*) Untere analytische Bestimmungsgrenze.
(p) Vorläufiger Rückstandshöchstgehalt gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe f der Richtlinie 91/414/EWG, der — sofern er nicht geändert

wird — mit Wirkung vom 25. Oktober 2011 endgültig wird.“
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ANHANG II

In Anhang II Teil A der Richtlinie 90/642/EWG werden die folgenden Einträge zu Bifenazat, Pethoxamid, Pyrimethanil
und Rimsulfuron eingefügt:

„Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln und
Rückstandshöchstgehalte (mg/kg)

Gruppen und Beispiele einzelner Erzeugnisse, für die die
Rückstandshöchstgehalte gelten Bifenazat Pethoxamid Pyrimethanil Rimsulfuron

1. Früchte, frisch, getrocknet oder ungekocht, durch
Gefrieren haltbar gemacht, ohne Zusatz von Zucker;
Schalenfrüchte

0,01 (*) (p) 0,05 (*) (p)

i) ZITRUSFRÜCHTE 0,01 (*) (p) 10 (p)

Grapefruit

Zitronen

Limonen

Mandarinen (einschließlich Clementinen und ande-
rer Hybriden)

Orangen

Pampelmusen

Sonstige

ii) SCHALENFRÜCHTE (mit oder ohne Schale) 0,01 (*) (p)

Mandeln 0,2 (p)

Paranüsse

Kaschu-Nüsse

Esskastanien, Edelkastanien

Kokosnüsse

Haselnüsse

Macadamianüsse

Pekan-Nüsse

Pinienkerne

Pistazien 0,2 (p)

Walnüsse

Sonstige 0,05 (*) (p)

iii) KERNOBST 0,01 (*) (p) 5 (p)

Äpfel

Birnen

Quitten

Sonstige
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Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln und
Rückstandshöchstgehalte (mg/kg)

Gruppen und Beispiele einzelner Erzeugnisse, für die die
Rückstandshöchstgehalte gelten Bifenazat Pethoxamid Pyrimethanil Rimsulfuron

iv) STEINOBST 0,01 (*) (p)

Aprikosen/Marillen 3 (p)

Kirschen

Pfirsiche (einschließlich Nektarinen und anderer
Hybriden)

10 (p)

Pflaumen 3 (p)

Sonstige 0,05 (*) (p)

v) BEEREN UND KLEINOBST

a) Tafel- und Keltertrauben 0,01 (*) (p) 5 (p)

Tafeltrauben

Keltertrauben

b) Erdbeeren (ohne Wildfrüchte) 2 (p) 5 (p)

c) Strauchbeerenobst (ohne Wildfrüchte) 0,01 (*) (p)

Brombeeren 10 (p)

Taubeeren

Loganbeeren

Himbeeren 10 (p)

Sonstige 0,05 (*) (p)

d) Anderes Kleinobst und Beeren (ohne Wildfrüchte) 0,01 (*) (p) 5 (p)

Heidelbeeren

Preiselbeeren

Johannisbeeren/Ribisel (rot, schwarz und weiß)

Stachelbeeren

Sonstige

e) Wildfrüchte 0,01 (*) (p) 0,05 (*) (p)

vi) SONSTIGE FRÜCHTE 0,01 (*) (p)

Avocados

Bananen 0,1 (p)

Datteln

Feigen

Kiwis

Kumquats
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Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln und
Rückstandshöchstgehalte (mg/kg)

Gruppen und Beispiele einzelner Erzeugnisse, für die die
Rückstandshöchstgehalte gelten Bifenazat Pethoxamid Pyrimethanil Rimsulfuron

Litschis

Mangos

Oliven (Tafeloliven)

Oliven (Kelteroliven)

Papayas

Passionsfrüchte

Ananas

Granatäpfel

Sonstige 0,05 (*) (p)

2. Gemüse, frisch oder ungekocht, gefroren oder ge-
trocknet

0,01 (*) (p) 0,05 (*) (p)

i) WURZEL- UND KNOLLENGEMÜSE 0,01 (*) (p)

Rote Rüben, Rote Bete

Karotten und Möhren 1 (p)

Maniok, Kassava

Knollensellerie

Meerrettich/Kren

Topinambur

Pastinaken

Petersilienwurzel

Rettiche und Radieschen

Schwarzwurzeln

Süßkartoffeln

Kohlrüben

Speiserüben

Yamswurzeln

Sonstige 0,05 (*) (p)

ii) ZWIEBELGEMÜSE 0,01 (*) (p)

Knoblauch

Speisezwiebeln 0,1 (p)

Schalotten

Frühlingszwiebeln

Sonstige 0,05 (*) (p)
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Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln und
Rückstandshöchstgehalte (mg/kg)

Gruppen und Beispiele einzelner Erzeugnisse, für die die
Rückstandshöchstgehalte gelten Bifenazat Pethoxamid Pyrimethanil Rimsulfuron

iii) FRUCHTGEMÜSE

a) Solanaceae

Tomaten/Paradeiser 0,5 (p) 1 (p)

Paprika 2 (p) 2 (p)

Auberginen/Melanzani 0,5 (p) 1 (p)

Okra

Sonstige 0,01 (*) (p) 0,05 (*) (p)

b) Cucurbitaceae mit genießbarer Schale 0,3 (p) 1 (p)

Gurken

Einlegegurken

Zucchini

Sonstige

c) Cucurbitaceae mit ungenießbarer Schale 0,01 (*) (p) 0,05 (*) (p)

Melonen

Kürbisse

Wassermelonen

Sonstige

d) Zuckermais 0,01 (*) (p) 0,05 (*) (p)

iv) KOHLGEMÜSE 0,01 (*) (p) 0,05 (*) (p)

a) Blumenkohle

Broccoli (einschließlich Calabrese)

Blumenkohl/Karfiol

Sonstige

b) Kopfkohle

Rosenkohl/Kohlsprossen

Kopfkohl

Sonstige

c) Blattkohle

Chinakohl

Grünkohl

Sonstige

d) Kohlrabi

v) BLATTGEMÜSE UND FRISCHE KRÄUTER 0,01 (*) (p)

a) Salate und ähnliche

Gartenkresse
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Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln und
Rückstandshöchstgehalte (mg/kg)

Gruppen und Beispiele einzelner Erzeugnisse, für die die
Rückstandshöchstgehalte gelten Bifenazat Pethoxamid Pyrimethanil Rimsulfuron

Feldsalat/Vogerlsalat

Salat 10 (p)

Endivien

Rucola

Blätter und Blattstiele der Brassica einschließlich
Stielmus

Sonstige 0,05 (*) (p)

b) Spinat und ähnliche 0,05 (*) (p)

Spinat

Mangold

Sonstige

c) Brunnenkresse 0,05 (*) (p)

d) Chicorée 0,05 (*) (p)

e) Frische Kräuter 3 (p)

Kerbel

Schnittlauch

Petersilie

Sellerieblätter

Sonstige

vi) HÜLSENGEMÜSE (frisch) 0,01 (*) (p)

Bohnen (mit Hülsen) 2 (p)

Bohnen (ohne Hülsen)

Erbsen (mit Hülsen)

Erbsen (ohne Hülsen) 0,2 (p)

Sonstige 0,05 (*) (p)

vii) STÄNGELGEMÜSE (frisch) 0,01 (*) (p)

Spargel

Kardonen

Stangensellerie

Fenchel

Artischocken

Porree 1 (p)

Rhabarber
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Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln und
Rückstandshöchstgehalte (mg/kg)

Gruppen und Beispiele einzelner Erzeugnisse, für die die
Rückstandshöchstgehalte gelten Bifenazat Pethoxamid Pyrimethanil Rimsulfuron

Sonstige 0,05 (*) (p)

viii) PILZE 0,01 (*) (p) 0,05 (*) (p)

a) Zuchtpilze

b) Wildpilze

3. Hülsenfrüchte 0,01 (*) (p) 0,01 (*) (p) 0,5 (p) 0,05 (*) (p)

Bohnen

Linsen

Erbsen

Lupinen

Sonstige

4. Ölsaaten 0,02 (*) (p) 0,01 (*) (p) 0,1 (*) (p) 0,05 (*) (p)

Leinsamen

Erdnüsse

Mohnsamen

Sesamsamen

Sonnenblumenkerne

Rapssamen

Sojabohnen

Senfkörner

Baumwollsamen

Hanfsamen

Kürbiskerne

Sonstige

5. Kartoffeln/Erdäpfel 0,01 (*) (p) 0,01 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p)

Frühkartoffeln

Lagerkartoffeln

6. Tee (getrocknete und fermentierte oder nicht fermen-
tierte Blätter und Stiele von Camellia sinensis)

0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,1 (*) (p) 0,1 (p)

7. Hopfen (getrocknet), einschließlich Hopfenpellets und
nicht konzentriertes Hopfenpulver

0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,1 (*) (p) 0,1 (*) (p)

(*) Untere analytische Bestimmungsgrenze.
(p) Vorläufiger Rückstandshöchstgehalt gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe f der Richtlinie 91/414/EWG, der — sofern er nicht geändert

wird — mit Wirkung vom 25. Oktober 2011 endgültig wird.”
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

ENTSCHEIDUNGEN UND BESCHLÜSSE

ENTSCHEIDUNG DES RATES

vom 10. Juli 2007

zur Feststellung gemäß Artikel 104 Absatz 8 des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, dass sich die von der Tschechischen Republik aufgrund der Empfehlung des Rates

nach Artikel 104 Absatz 7 des Vertrags ergriffenen Maßnahmen als unzureichend erweisen

(2007/640/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 104 Absatz 8,

auf Empfehlung der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 104 des Vertrags haben die Mitgliedstaaten
übermäßige öffentliche Defizite zu vermeiden.

(2) Der Stabilitäts- und Wachstumspakt beruht auf dem Ziel
einer gesunden öffentlichen Finanzlage als Mittel zur Ver-
besserung der Voraussetzungen für Preisstabilität und ein
starkes nachhaltiges Wachstum, das der Schaffung von
Arbeitsplätzen förderlich ist. Zum Stabilitäts- und Wachs-
tumspakt gehört die Verordnung (EG) Nr. 1467/97 des
Rates vom 7. Juli 1997 über die Beschleunigung und
Klärung der Umsetzung des Verfahrens bei einem über-
mäßigen Defizit (1), die verabschiedet wurde, um die um-
gehende Korrektur übermäßiger gesamtstaatlicher Defizite
zu fördern.

(3) Mit der Entscheidung 2005/185/EG des Rates (2) wurde
auf Empfehlung der Kommission gemäß Artikel 104 Ab-

satz 6 des Vertrags festgestellt, dass in der Tschechischen
Republik ein übermäßiges Defizit bestand.

(4) Am 5. Juli 2004 richtete der Rat gemäß Artikel 104
Absatz 7 des Vertrags und Artikel 3 Absatz 4 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1467/97 eine Empfehlung an die
tschechischen Behörden mit dem Ziel, das übermäßige
Defizit so rasch wie möglich zu beenden und in einem
mittelfristigen Rahmen Maßnahmen zu treffen, um das
Defizit bis 2008 auf glaubhafte und nachhaltige Weise
unter 3 % des BIP zu senken, gemäß dem Defizitrückfüh-
rungspfad, der in dem von den Behörden im Mai 2004
vorgelegten und in der Stellungnahme des Rates vom
5. Juli 2004 zum Konvergenzprogramm der Tschechi-
schen Republik für den Zeitraum 2004—2007 (3) gebil-
ligten Konvergenzprogramm mit folgenden jährlichen
Zwischenzielen vorgezeichnet wurde: 5,3 % des BIP
2004, 4,7 % des BIP 2005, 3,8 % des BIP 2006 und
3,3 % des BIP 2007. Der Rat setzte eine Frist bis zum
5. November 2004, um wirksame Schritte „zur Umset-
zung der (zur Erreichung des Defizitsziels) für 2005 ge-
planten Maßnahmen zu unternehmen“. Die Tschechische
Republik erklärte sich mit der Veröffentlichung der Emp-
fehlung einverstanden.

(5) Nachdem die Frist am 5. November 2004 abgelaufen
war, gelangte die Kommission in ihrer Mitteilung an
den Rat vom 14. Dezember 2004 (4) zu dem Schluss,
dass keine weiteren Schritte im Defizitverfahren gegen
die Tschechische Republik erforderlich seien, da die
tschechische Regierung wirksame Schritte zur Umsetzung
der geplanten Maßnahmen zur Erreichung des Defizitziels
für 2005 unternommen habe. Die Konvergenzprogram-
maktualisierung vom November 2005 deutete auf ein
Defizit von 2,7 % des BIP im Jahr 2008 hin, das vom
Rat am 24. Januar 2006 gebilligt wurde.
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(6) Die Bewertung der Maßnahmen, die die Tschechische
Republik aufgrund der Empfehlung des Rates nach Arti-
kel 104 Absatz 7 des Vertrags zur Korrektur des über-
mäßigen Defizits bis 2008 ergriffen hat, führt zu folgen-
den Schlussfolgerungen:

— Am 15. März 2007 übermittelte die Tschechische
Republik die jüngste Aktualisierung ihres Konver-
genzprogramms für den Zeitraum bis 2009. Das Pro-
gramm enthielt folgende jährliche Defizitprojektio-
nen: 4,0 % des BIP für 2007, 3,5 % des BIP für
2008 und 3,2 % des BIP für 2009. Das Programm
enthielt außerdem eine zusätzliche „Erklärung der
neuen Regierung“, wonach das gesamtstaatliche Defi-
zit mit einer breiten Palette bislang noch unbekannter
Maßnahmen 2008 auf 3,2 % des BIP und 2009 auf
2,8 % des BIP gesenkt werden soll.

— Die Frühjahrsprognose 2007 der Kommissionsdienst-
stellen, wonach das Defizit unter der Annahme einer
unveränderten Politik 2007 3,9 % des BIP und 2008
3,6 % des BIP erreichen wird, bestätigt, dass die in der
Empfehlung des Rates nach Artikel 104 Absatz 7 des
Vertrags gesteckten Ziele für 2007 (3,3 % des BIP)
und 2008 (unter 3 % des BIP) bei Fortsetzung der
aktuellen Politik verfehlt werden. In struktureller Be-
trachtung (d. h. konjunkturbereinigt ohne Anrech-
nung einmaliger und sonstiger befristeter Maßnah-
men) würde sich das Defizit 2007 um 1¼ Prozent-
punkt ausweiten, nachdem es sich sowohl 2005 als
auch 2006 bereits erhöht hat.

— Das höhere Defizit im Jahr 2007 entsteht vor dem
Hintergrund eines erheblich kräftigeren Wachstums
als zum Zeitpunkt der Empfehlung des Rates und
geht vor allem auf Erhöhungen der Sozialausgaben
zurück, die vor den Parlamentswahlen von 2006 be-
schlossen wurden. Das höhere Defizit im Jahr 2007
wird sich den Projektionen zufolge an erheblich nied-
rigere Defizite in den Vorjahren anschließen, als sie
der Rat in seiner Empfehlung zugrunde gelegt hatte.
Ausschlaggebend hierfür waren keine dauerhaften

Ausgabenkürzungen, sondern vor allem ein unerwar-
tet gutes Wachstum.

(7) Daraus folgt, dass die Tschechische Republik die Haus-
haltsziele, die der in der Empfehlung des Rates vom
5. Juli 2004 vorgezeichnete Konsolidierungspfad für die
Jahre 2004 bis 2006 vorsieht, bislang zwar übererfüllt
hat, das Defizit 2007 jedoch deutlich über dem vom Rat
gesteckten Ziel und 2008 bei Fortsetzung der aktuellen
Politik deutlich über dem Referenzwert von 3 % des BIP
liegen wird. Die Haushaltsziele der tschechischen Behör-
den entsprechen nicht den Empfehlungen des Rates zur
fristgerechten Korrektur des übermäßigen Defizits bis
2008. Seit Annahme der Empfehlung sind keine uner-
warteten nachteiligen wirtschaftlichen Ereignisse mit sehr
ungünstigen Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen
im Sinne des Artikels 3 Absatz 5 der Verordnung (EG)
Nr. 1467/97 eingetreten. Im Gegenteil: Die für die öffent-
lichen Finanzen relevanten wirtschaftlichen Entwicklun-
gen waren erheblich günstiger als erwartet —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die von der Tschechischen Republik aufgrund der Empfehlung
des Rates nach Artikel 104 Absatz 7 des Vertrags vom 5. Juli
2004 ergriffenen Maßnahmen erweisen sich als unzureichend,
um das übermäßige Defizit innerhalb der in der Empfehlung
festgelegten Frist zu korrigieren.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an die Tschechische Republik gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 10. Juli 2007.

Im Namen des Rates
Der Präsident

J. SILVA
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BESCHLUSS DES RATES

vom 1. Oktober 2007

über den Abschluss der mit der Republik Fidschi-Inseln nach Artikel 96 des AKP-EG-
Partnerschaftsabkommens und Artikel 37 der Verordnung zur Schaffung eines

Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit abgehaltenen Konsultationen

(2007/641/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf das Partnerschaftsabkommen zwischen den Mitglie-
dern der Gruppe der Staaten in Afrika, im Karibischen Raum
und im Pazifischen Ozean einerseits und der Europäischen
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits, unterzeich-
net in Cotonou am 23. Juni 2000 (1) in der am 25. Juni 2005
in Luxemburg geänderten Fassung (2) (nachstehend „AKP-EG-
Partnerschaftsabkommen“ genannt), insbesondere auf Artikel 96
Absatz 6,

gestützt auf das Interne Abkommen zwischen den im Rat ver-
einigten Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten über die
zur Durchführung des AKP-EG-Partnerschaftsabkommens zu
treffenden Maßnahmen und die dabei anzuwendenden Verfah-
ren (3), insbesondere auf Artikel 3,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur
Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Entwicklungs-
zusammenarbeit (4) (nachstehend „Finanzierungsinstrument für
die Entwicklungszusammenarbeit“ genannt), insbesondere auf
Artikel 37,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Artikel 9 des AKP-EG-Partnerschaftsabkommens
genannten wesentlichen Elemente wurden verletzt.

(2) Die in Artikel 3 der Verordnung zur Schaffung eines
Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusam-
menarbeit genannten Werte wurden verletzt.

(3) Am 18. April 2007 begannen gemäß Artikel 96 des
AKP-EG-Partnerschaftsabkommens und Artikel 37 der
Verordnung zur Schaffung eines Finanzierungsinstru-
ments für die Entwicklungszusammenarbeit förmliche
Konsultationen mit den AKP-Ländern und der Republik
Fidschi-Inseln, in deren Verlauf die fidschianischen Behör-
den bestimmte Verpflichtungen hinsichtlich der Behe-
bung der von der Europäischen Union ermittelten Pro-
bleme und der Umsetzung eingingen.

(4) In Bezug auf einige der genannten Verpflichtungen wur-
den umfassende Initiativen ergriffen; dennoch müssen
viele wichtige Verpflichtungen, die die wesentlichen Ele-
mente des AKP-EG-Partnerschaftsabkommens und der
Verordnung zur Schaffung eines Finanzierungsinstru-
ments für die Entwicklungszusammenarbeit betreffen,
noch erfüllt werden —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Die Konsultationen mit der Republik Fidschi-Inseln nach Ar-
tikel 96 des AKP-EG-Partnerschaftsabkommens und Artikel 37
der Verordnung zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments
für die Entwicklungszusammenarbeit sind abgeschlossen.

Artikel 2

Die in dem beigefügten Schreiben aufgeführten Maßnahmen
werden als geeignete Maßnahmen nach Artikel 96 Absatz 2
Buchstabe c des AKP-EG-Partnerschaftsabkommens und Artikel
37 der Verordnung zur Schaffung eines Finanzierungsinstru-
ments für die Entwicklungszusammenarbeit angenommen.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

Seine Geltungsdauer endet am 1. Oktober 2009. Er wird regel-
mäßig, mindestens jedoch alle sechs Monate, überprüft.

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union ver-
öffentlicht.

Geschehen zu Luxemburg am 1. Oktober 2007.

Im Namen des Rates
Der Präsident

M. LINO
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ANHANG

Entwurf eines Schreibens

S.E. Ratu Josefa ILOILO
Präsident der Republik Fidschi-Inseln
Suva
Fidschi

Sehr geehrter Herr Präsident,

Die Europäische Union misst den Bestimmungen von Artikel 9 des Cotonou-Abkommens und von Artikel 3 der Ver-
ordnung zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit größte Bedeutung bei. Die
AKP-EG-Partnerschaft beruht auf der Achtung der Menschenrechte, der demokratischen Grundsätze und der Rechtsstaat-
lichkeit, die die wesentlichen Elemente des Cotonou-Abkommens und die Grundlage unserer Beziehungen bilden.

Am 11. Dezember 2006 verurteilte der Rat der Europäischen Union die Machtübernahme durch das Militär in Fidschi.

Die EU, nach deren Auffassung die am 5. Dezember 2006 erfolgte Machtübernahme durch das Militär eine Verletzung der
wesentlichen Elemente im Sinne von Artikel 9 des Cotonou-Abkommens darstellte, forderte Fidschi gemäß dem Ab-
kommen zu Konsultationen auf, um die Lage eingehend zu prüfen und erforderlichenfalls Abhilfemaßnahmen zu treffen.

Der förmliche Teil dieser Konsultationen begann am 18. April 2007 in Brüssel. Die Interimsregierung von Fidschi
unterbreitete am 18. April 2007 eine Stellungnahme zu den Gründen für die Machtübernahme durch das Militär vom
5. Dezember 2006, die Entwicklungen im Land seit der Übernahme und das Programm der Interimsregierung für den
Übergangszeitraum.

Die EU nahm Kenntnis von der ihr vorgelegten Stellungnahme der Interimsregierung vom 18. April 2007.

Die EU begrüßte, dass die Interimsregierung eine Reihe wichtiger Verpflichtungen hinsichtlich der Menschenrechte und
Grundfreiheiten, der Achtung der demokratischen Grundsätze und der Rechtsstaatlichkeit bestätigte, wie unten aufgeführt,
und positive Ansatzpunkte für ihre Umsetzung vorschlug. Fidschi stimmte außerdem einer engen Zusammenarbeit
hinsichtlich der Überwachung und Überprüfung der Einhaltung dieser Verpflichtungen zu.

Da die meisten der während der Konsultationen eingegangenen Verpflichtungen innerhalb eines längeren Zeitraums
umgesetzt werden, ist es erforderlich, die Umsetzung zu überwachen und zu überprüfen. Die EU weist darauf hin,
dass sie in Anbetracht der Glaubwürdigkeit der im Mai 2006 in Fidschi erfolgten allgemeinen Wahlen und angesichts
der Feststellungen und Empfehlungen der EU-Wahlbeobachtungsmission und vor allem des Abschlussberichts des EU-
Chefbeobachters, MdEP István Szent-Iványi, zu der Auffassung gelangt ist, dass neue und glaubwürdige Wahlen innerhalb
der vereinbarten Frist, die am 28. Februar 2009 abläuft, abgehalten werden können.

Die EU unterstreicht die Bedeutung einer baldigen und uneingeschränkten Erfüllung der im Anhang aufgeführten ver-
einbarten Verpflichtungen.

Die EU nimmt zur Kenntnis, dass die Interimsregierung im Einklang mit den vereinbarten Verpflichtungen am 31. Mai
2007 die Notstandsverordnungen aufgehoben und am 19. Juni 2007 die Feststellungen und Empfehlungen der unab-
hängigen Wahlexperten des Pazifik-Insel-Forums anerkannt hat.

Die EU ist besorgt, dass die Interimsregierung bei der Erfüllung der vereinbarten Verpflichtungen in letzter Zeit weder in
Bezug auf die Verfahren noch in Bezug auf die Inhalte Fortschritte erzielt hat. Die Interimsregierung hat sich verpflichtet,
einen regelmäßigen Dialog zu führen und die EU in allen Fragen im Zusammenhang mit ihren übrigen Verpflichtungen
umfassend zu informieren. Was die Inhalte anbelangt, so stellt die EU insbesondere fest, dass die bis 15. Juli 2007 fällige
Einsetzung eines Gerichts nach Abschnitt 138 Absatz 3 der Verfassung immer noch aussteht; die EU erwartet eine
möglichst baldige Entscheidung in dieser Frage.

Im Geiste der Partnerschaft, auf die sich das Cotonou-Abkommen stützt, und in Anbetracht des positiven Ausgangs der
Konsultationen hat die EU ihre Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, die Erfüllung der Verpflichtungen Fidschis zu
unterstützen. Die EU erwartet, dass die Dialogtreffen entsprechend der Verpflichtung der Interimsregierung möglichst
bald wieder aufgenommen und regelmäßig abgehalten werden.
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Die EU hat die folgenden geeigneten Maßnahmen nach Artikel 96 Absatz 2 Buchstabe c des geänderten Cotonou-
Abkommens und Artikel 37 der Verordnung zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusam-
menarbeit angenommen:

— die humanitäre Hilfe und die unmittelbare Unterstützung für die Zivilgesellschaft können fortgesetzt werden;

— die laufenden und/oder in Vorbereitung befindlichen Kooperationsmaßnahmen, vor allem im Rahmen des 8. und 9.
EEF, können fortgesetzt werden;

— die Endüberprüfung im Rahmen des 9. EEF kann durchgeführt werden;

— Kooperationsmaßnahmen, die die Rückkehr zur Demokratie und die Verbesserung der Staatsführung fördern, können
fortgesetzt werden, es sei denn, es treten besonders außergewöhnliche Umstände ein;

— die Umsetzung der für 2006 vorgesehenen Begleitmaßnahmen zur Zuckerreform kann erfolgen; das Finanzierungs-
abkommen wurde auf technischer Ebene am 19. Juni 2007 von Fidschi unterzeichnet; es wird festgestellt, dass das
Finanzierungsabkommen eine Suspensivklausel beinhaltet;

— die am 19. Juni 2007 von der Interimsregierung bekundete Anerkennung des Berichts der unabhängigen Wahl-
experten des Pazifik-Insel-Forums vom 7. Juni 2007 steht im Einklang mit der am 18. April 2007 von der Interims-
regierung und der EU vereinbarten Verpflichtung Nr. 1; folglich können die Ausarbeitung und spätere Unterzeichnung
des Mehrjahresrichtprogramms 2008-2010 für Begleitmaßnahmen zur Zuckerreform vorgenommen werden;

— die Fertigstellung, die Unterzeichnung auf technischer Ebene und die Umsetzung des Länderstrategiepapiers und des
Nationalen Richtprogramms für den 10. EEF mit einem indikativen Finanzrahmen sowie die mögliche Zuweisung
einer Anreiztranche von bis zu 25 % der Mittel hängen von der Einhaltung der Verpflichtungen hinsichtlich der
Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit ab, vor allem von der Wahrung der Verfassung durch die Interimsregie-
rung, der uneingeschränkten Achtung der Unabhängigkeit des Justizwesens, der möglichst baldigen Aufhebung der am
6. September 2007 erneut verhängten Notstandsverordnungen, der Prüfung und Behandlung sämtlicher mutmaßlichen
Menschenrechtsverletzungen durch die in der Republik Fidschi-Inseln gesetzlich vorgesehenen Verfahren und Foren
und von umfassenden Bemühungen der Interimsregierung, auf Einschüchterung abzielende Erklärungen von Sicher-
heitseinrichtungen zu vermeiden;

— die Zuweisung für den Zuckersektor für 2007 ist gleich Null;

— die Zuweisung für den Zuckersektor für 2008 wird von Belegen für glaubwürdige und rechtzeitige Vorbereitungen auf
die Wahlen im Einklang mit den vereinbarten Verpflichtungen abhängig gemacht, vor allem hinsichtlich der Volks-
zählung, der Neufestlegung der Wahlbezirke und der Wahlreform; es werden Maßnahmen ergriffen, um das Funk-
tionieren des Wahlamts sicherzustellen, einschließlich der Ernennung eines Wahlinspektors bis 30. September 2007
im Einklang mit der Verfassung;

— die Zuweisung für den Zuckersektor für 2009 wird vom Vorhandensein einer legitimen Regierung abhängig gemacht;

— die Zuweisung für den Zuckersektor für 2010 wird von Fortschritten beim Einsatz der Zuweisung für 2009 und von
der Fortsetzung des demokratischen Prozesses abhängig gemacht;

— über die in diesem Schreiben genannten Maßnahmen hinaus kann zusätzliche Unterstützung für die Vorbereitung und
Umsetzung zentraler Verpflichtungen, vor allem zur Förderung der Vorbereitung und/oder Organisation von Wahlen
in Betracht gezogen werden;

— die regionale Zusammenarbeit und die Beteiligung Fidschis an dieser bleiben unberührt;

— die Zusammenarbeit mit der Europäischen Investitionsbank und dem Zentrum für Unternehmensentwicklung kann
abhängig von der rechtzeitigen Erfüllung der eingegangenen Verpflichtungen fortgesetzt werden.

Die Überwachung der Einhaltung der Verpflichtungen erfolgt im Einklang mit den im Anhang aufgeführten entsprech-
enden Verpflichtungen hinsichtlich des regelmäßigen Dialogs, der Zusammenarbeit mit Missionen und der Berichter-
stattung.

Darüber hinaus erwartet die EU von Fidschi eine uneingeschränkte Zusammenarbeit mit dem Pazifik-Insel-Forum bei der
Umsetzung der von der Gruppe der bedeutenden Persönlichkeiten abgegebenen Empfehlungen, die vom Forum der
Außenminister auf deren Tagung vom 16. März 2007 in Vanuatu gebilligt wurden.
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Die Europäische Union wird die Entwicklung der Lage in Fidschi weiterhin genau verfolgen. Nach Artikel 8 des Cotonou-
Abkommens wird mit Fidschi ein verstärkter politischer Dialog geführt, um die Achtung der Menschenrechte, die
Wiederherstellung der Demokratie und die Achtung der Rechtsstaatlichkeit sicherzustellen; dieser verstärkte Dialog
wird so lange geführt, bis beide Parteien zu dem Schluss kommen, dass er seinen Zweck erfüllt hat.

Kommt es seitens der Interimsregierung zu einer Verlangsamung, einem Abbruch oder einer Umkehrung der Erfüllung der
Verpflichtungen, behält sich die EU vor, die geeigneten Maßnahmen anzupassen.

Die EU betont, dass die Privilegien, die Fidschi im Rahmen der Zusammenarbeit mit der EU gewährt werden, von der
Achtung der wesentlichen Elemente des Cotonou-Abkommens und der Achtung der in der Verordnung zur Schaffung
eines Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit genannten Werte abhängen. Um die EU davon zu
überzeugen, dass die Interimsregierung uneingeschränkt bereit ist, den eingegangenen Verpflichtungen nachzukommen, ist
es von wesentlicher Bedeutung, dass bei deren Erfüllung baldige und umfassende Fortschritte erzielt werden.

Hochachtungsvoll

Brüssel, den

Für die Kommission Im Namen des Rates
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Anhang zum Anhang

MIT DER REPUBLIK FIDSCHI-INSELN VEREINBARTE VERPFLICHTUNGEN

A. Achtung der demokratischen Grundsätze

Verpflichtung Nr. 1

Abhängig von den Ergebnissen der Beurteilung, die durch vom Sekretariat des Pazifik-Insel-Forums benannte unabhängige
Prüfer vorzunehmen ist, finden binnen 24 Monaten ab dem 1. März 2007 freie und gerechte Parlamentswahlen statt. Die
Wahlvorbereitungen und die Abhaltung der Wahlen werden anhand vereinbarter Benchmarks gemeinsam überwacht
sowie erforderlichenfalls angepasst oder geändert. Dies setzt insbesondere Folgendes voraus:

— Die Interimsregierung verabschiedet bis 30. Juni 2007 einen Zeitplan mit den Daten für den Abschluss der ver-
schiedenen Schritte der Vorbereitungen auf die Parlamentsneuwahlen.

— Der Zeitplan enthält den zeitlichen Rahmen für die Volkszählung, die Neufestlegung der Wahlbezirke und die Wahl-
reform.

— Die Festlegung der Wahlbezirke und die Wahlreform werden im Einklang mit der Verfassung durchgeführt.

— Es werden Maßnahmen ergriffen, um das Funktionieren des Wahlamts sicherzustellen, einschließlich der Ernennung
eines Wahlinspektors bis 30. September 2007 im Einklang mit der Verfassung.

— Die Ernennung des Vizepräsidenten erfolgt im Einklang mit der Verfassung.

Verpflichtung Nr. 2

Die Interimsregierung trägt bei der Verabschiedung wichtiger gesetzlicher, steuerlicher und sonstiger politischer Initiativen
und Änderungen den Konsultationen mit der Zivilgesellschaft und allen übrigen relevanten Akteuren Rechnung.

B. Rechtsstaatlichkeit

Verpflichtung Nr. 1

Die Interimsregierung bemüht sich nach Kräften, auf Einschüchterung abzielende Erklärungen von Sicherheitseinrichtun-
gen zu vermeiden.

Verpflichtung Nr. 2

Die Interimsregierung wahrt die Verfassung von 1997 und garantiert für ein normales und unabhängiges Funktionieren
der verfassungsmäßigen Institutionen wie der fidschianischen Menschenrechtskommission, der Kommission für den
öffentlichen Dienst und der Kommission für die Verfassungsorgane. Die wesentliche Unabhängigkeit und das Funktio-
nieren des Großen Rates der Stammeshäuptlinge bleiben gewahrt.

Verpflichtung Nr. 3

Die Unabhängigkeit des Justizwesens wird uneingeschränkt geachtet, es kann seine Tätigkeit frei ausüben und seine Urteile
werden von allen betroffenen Parteien respektiert; dabei wird insbesondere Folgendes gewährleistet:

— Die Interimsregierung sichert zu, dass bis 15. Juli 2007 das Gericht nach Abschnitt 138 (3) der Verfassung benannt
wird.

— Jegliche Ernennung und/oder Entlassung von Richtern erfolgt künftig in striktem Einklang mit den verfassungsrecht-
lichen Bestimmungen und den Verfahrensvorschriften.

— Es kommt zu keinerlei Eingriffen seitens des Militärs, der Polizei oder der Interimsregierung in die gerichtliche
Tätigkeit; dabei werden auch die Rechtsberufe uneingeschränkt geachtet.
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Verpflichtung Nr. 4

Sämtliche strafrechtlichen Verfahren im Zusammenhang mit Korruption werden über die geeigneten gerichtlichen Kanäle
abgewickelt, und alle etwaigen anderen Organe, die errichtet werden, um mutmaßlichen Fällen von Korruption nachzu-
gehen, kooperieren innerhalb der verfassungsrechtlichen Grenzen.

C. Menschenrechte und Grundfreiheiten

Verpflichtung Nr. 1

Die Interimsregierung trifft die erforderlichen Maßnahmen, damit alle mutmaßlichen Menschenrechtsverletzungen durch
die in der Republik Fidschi-Inseln gesetzlich vorgesehenen Verfahren und Foren geprüft oder behandelt werden.

Verpflichtung Nr. 2

Die Interimsregierung plant die Aufhebung der Notstandsverordnungen im Mai 2007 abhängig von etwaigen Bedrohun-
gen der nationalen Sicherheit sowie der öffentlichen Ordnung und Sicherheit.

Verpflichtung Nr. 3

Die Interimsregierung verpflichtet sich zu gewährleisten, dass die fidschianische Menschenrechtskommission vollkommen
unabhängig und im Einklang mit der Verfassung arbeitet.

Verpflichtung Nr. 4

Das Recht auf freie Meinungsäußerung und die Medienfreiheit in allen ihren Formen werden entsprechend der Verfassung
uneingeschränkt gewahrt.

D. Überwachung der Einhaltung der Verpflichtungen

Verpflichtung Nr. 1

Die Interimsregierung verpflichtet sich zu einem regelmäßigen Dialog, um die Überprüfung der erzielten Fortschritte zu
ermöglichen, und gewährt den Instanzen und Vertretern der EU und der EG uneingeschränkten Zugang zu Informationen
über alle Aspekte der Menschenrechte sowie der friedlichen Wiederherstellung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit
in Fidschi.

Verpflichtung Nr. 2

Die Interimsregierung arbeitet uneingeschränkt mit etwaigen von der EU und der EG entsandten Missionen zusammen,
die die Fortschritte überwachen und bewerten.

Verpflichtung Nr. 3

Die Interimsregierung übermittelt ab dem 30. Juni 2007 alle drei (3) Monate Fortschrittsberichte zu den wesentlichen
Elementen des Cotonou-Abkommens und den Verpflichtungen.

Es wird festgehalten, dass bestimmte Fragen nur durch einen pragmatischen Ansatz wirksam angegangen werden können,
der den gegenwärtigen Fakten Rechnung trägt und sich auf die Zukunft konzentriert.
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 4. Oktober 2007

über Sofortmaßnahmen für die Einfuhr von zum Verzehr bestimmten Fischereierzeugnissen aus
Albanien

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2007) 4482)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2007/642/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur
Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen
des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Be-
hörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Ver-
fahren zur Lebensmittelsicherheit (1), insbesondere auf Arti-
kel 53 Absatz 1 Buchstabe b,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Verordnung (EG) Nr. 178/2002 müssen entspre-
chende Maßnahmen getroffen werden, wenn davon aus-
zugehen ist, dass ein aus einem Drittland eingeführtes
Lebensmittel wahrscheinlich ein ernstes Risiko für die
Gesundheit von Mensch oder Tier oder für die Umwelt
darstellt und dass diesem Risiko durch Maßnahmen des
betreffenden Mitgliedstaats oder der betreffenden Mit-
gliedstaaten nicht auf zufrieden stellende Weise begegnet
werden kann.

(2) Gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit spe-
zifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen
Ursprungs (2) müssen Lebensmittelunternehmer sicher-
stellen, dass in Fischereierzeugnissen die Grenzwerte für
Histamin nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte
sowie die entsprechenden Probenahme- und Untersu-
chungsverfahren sind in der Verordnung (EG) Nr.
2073/2005 der Kommission vom 15. November 2005
über mikrobiologische Kriterien für Lebensmittel (3) fest-
gelegt.

(3) Ein kürzlich durchgeführter Inspektionsbesuch der
Gemeinschaft in Albanien hat ergeben, dass die albani-
schen Behörden nur begrenzt in der Lage sind, die erfor-
derlichen Kontrollen durchzuführen, insbesondere, um
Histamin in Fisch und Fischereierzeugnissen festzustellen.

(4) Zu hohe Histamingehalte in Fischereierzeugnissen stellen
ein ernstes Risiko für die menschliche Gesundheit dar.

(5) Es sollten auf Gemeinschaftsebene Maßnahmen getroffen
werden, um bei der Einfuhr möglicherweise kontaminier-
ter Fischereierzeugnisse in allen Mitgliedstaaten einen
wirksamen und einheitlichen Schutz sicherzustellen.

(6) Die Einfuhr von Fischereierzeugnissen aus Fischarten, bei
denen ein hoher Gehalt an Histamin auftritt, in die
Gemeinschaft sollte nur dann genehmigt werden, wenn
nachgewiesen werden kann, dass sie am Ursprungsort
einer systematischen Kontrolle unterzogen wurden, um
festzustellen, dass ihr Histamingehalt die in der Verord-
nung (EG) Nr. 2073/2005 festgelegten Grenzwerte nicht
übersteigt.

(7) Vorübergehend sollte jedoch die Einfuhr von Sendungen
zugelassen werden, denen die Ergebnisse von Kontrollen
am Ursprungsort nicht beiliegen, vorausgesetzt, die Mit-
gliedstaaten sorgen dafür, dass bei Ankunft der Sendung
an der Grenze der Gemeinschaft angemessene Kontrollen
durchgeführt werden, um festzustellen, dass ihr Histamin-
gehalt die in der Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 fest-
gelegten Grenzwerte nicht übersteigt. Diese vorüberge-
hende Genehmigung sollte auf den Zeitraum befristet
werden, den die albanischen Behörden benötigen, um
ihre eigenen Kontrollkapazitäten aufzubauen.

(8) Mit der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 wurde ein
Schnellwarnsystem für Lebensmittel und Futtermittel ein-
geführt, auf das zurückgegriffen werden sollte, um dem
Erfordernis der gegenseitigen Unterrichtung gemäß Arti-
kel 22 Absatz 2 der Richtlinie 97/78/EG des Rates (4)
nachzukommen. Die Mitgliedstaaten sollten der Kommis-
sion außerdem regelmäßig Bericht über alle Analyseer-
gebnisse amtlicher Kontrollen erstatten, die an Sendun-
gen von Fischereierzeugnissen aus Albanien vorgenom-
men werden.

(9) Diese Entscheidung ist auf der Grundlage der von Alba-
nien gegebenen Garantien sowie der Ergebnisse der von
den Mitgliedstaaten durchgeführten Untersuchungen zu
überprüfen.

(10) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschus-
ses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —
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(1) ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1. Verordnung zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 der Kommission (ABl. L 100
vom 8.4.2006, S. 3).

(2) ABl. L 139 vom 30.4.2004, S. 55; Berichtigung im ABl. L 226 vom
25.6.2004, S. 22. Verordnung zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1791/2006 des Rates (ABl. L 363 vom 20.12.2006,
S. 1).

(3) ABl. L 338 vom 22.12.2005, S. 1.
(4) ABl. L 24 vom 30.1.1998, S. 9. Richtlinie zuletzt geändert durch die

Richtlinie 2006/104/EG (ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 352).



HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Gegenstand

Diese Entscheidung gilt für Fischereierzeugnisse aus Fischen der
Familien Scombridae, Clupeidae, Coryfenidae, Pomatomidae und
Scombresosidae, die aus Albanien eingeführt werden und zum
Verzehr bestimmt sind.

Artikel 2

Analytische Untersuchungen auf Histamin

(1) Die Mitgliedstaaten genehmigen die Einfuhr der in Arti-
kel 1 genannten Erzeugnisse in die Gemeinschaft nur, wenn
ihnen die Ergebnisse einer in Albanien bzw. von einem ausländ-
ischen akkreditierten Labor vor dem Versand vorgenommenen
analytischen Untersuchung auf Histamin beiliegen und aus die-
sen hervorgeht, dass der Histamingehalt unterhalb der in der
Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 festgelegten Grenzwerte liegt.
Diese Untersuchungen müssen gemäß dem in der Verordnung
(EG) Nr. 2073/2005 genannten Probenahme- und Analysever-
fahren durchgeführt werden.

(2) Abweichend von Absatz 1 genehmigen die Mitgliedstaa-
ten die Einfuhr der in Artikel 1 genannten Erzeugnisse, denen
die Ergebnisse der in Absatz 1 genannten analytischen Unter-
suchung nicht beiliegen, wenn der einführende Mitgliedstaat
sicherstellt, dass jede Sendung dieser Erzeugnisse Untersuchun-
gen unterzogen wird, um festzustellen, dass der Histamingehalt
unterhalb der in der Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 festge-
legten Grenzwerte liegt. Diese Untersuchungen müssen gemäß
dem in der Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 genannten Probe-
nahme- und Analyseverfahren durchgeführt werden. Die betref-
fende Sendung wird bis zur Vorlage eines zufrieden stellenden
Ergebnisses von der zuständigen Behörde in amtliche Verwah-
rung genommen.

Artikel 3

Berichte

Die Mitgliedstaaten informieren die Kommission unverzüglich,
wenn die Untersuchungen gemäß Artikel 2 Absatz 2 Histamin-
gehalte ergeben, die die in der Verordnung (EG) Nr. 2073/2005
festgelegten Grenzwerte für Fischereierzeugnisse übersteigen.

Die Mitgliedstaaten legen der Kommission einen Bericht über
alle gemäß Artikel 2 Absatz 2 durchgeführten Untersuchungen
vor.

Unterrichtung und Berichterstattung durch die Mitgliedstaaten
erfolgen im Rahmen des gemäß der Verordnung (EG) Nr.
178/2002 eingerichteten Schnellwarnsystems.

Artikel 4

Kostenübernahme

Alle durch die Anwendung dieser Entscheidung entstehenden
Kosten gehen zulasten des Versenders, des Empfängers oder
ihrer Bevollmächtigten.

Artikel 5

Einhaltung der Vorschriften

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission unverzüglich mit,
welche Maßnahmen sie treffen, um dieser Entscheidung nach-
zukommen.

Artikel 6

Geltungsdauer

Diese Entscheidung ist auf der Grundlage der von Albanien
vorgelegten Informationen und Garantien sowie erforderlichen-
falls der Ergebnisse einer Vor-Ort-Kontrolle durch die Sachver-
ständigen der Gemeinschaft zu überprüfen.

Artikel 7

Adressaten

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 4. Oktober 2007

Für die Kommission
Markos KYPRIANOU

Mitglied der Kommission
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